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Dringlichkeitsantrag 
 
der Fraktion der SPD und der Abgeordneten des SSW 
 

Keine Aufweichung der Dokumentationspflichten beim Mindestlohn 
 
        

Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag fordert die Landesregierung auf, den Geset-
zesantrag des Landes Schleswig-Holstein zur Änderung des Mindestlohngesetzes im 
Bundesrat zurückzuziehen.   
 
Die Dokumentation der Arbeitszeit ist für die Durchsetzung des Mindestlohns uner-
lässlich. Eine Aufweichung der Dokumentationspflicht besonders für Teilzeitbeschäf-
tigte wird abgelehnt. 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Baasch     Lars Harms 
und Fraktion      und die Abgeordneten des SSW 


